3. Das Wirksamwerden der Willenserklärung

· Eine empfangsbedürftige Willenserklärung (Regelfall) wir wirksam mit Abgabe und Zugang, wenn kein rechtzeitiger Widerruf erfolgt ist

· § 130 Abs.1, S.1 BGB

· Eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung (z.B.: Auslobung) wird mit Abgabe wirksam

a) Abgabe

· Abgabe einer empfangsbedüftigen Willenserklärung liegt vor, wenn die Erklärung vom Erklärenden so in den Verkehr gebracht wird, dass der Zugang ohne weiteres Zutun eintreten kann.

· Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen werden wirksam, wenn sie so in den Rechtsverkehr gebracht worden sind, dass von ohne weiteres Kenntnis genommen werden kann.

b) Zugang

Zugang einer empfangsbedürftigen Willenserklärung ist gegeben

· sobald sie derart in den Machtbereich des Empfängers gelangt

· dass bei Annahme gewöhnlicher Verhältnisse damit zu rechnen ist, er könne von ihr Kenntnis erlangen.

(1) Unter Anwesenden:
· schriftliche Willenserklärung mit Aushändigung

· die mündliche Erklärung, wenn der Empfänger sie akustisch vernommen hat und der Erklärende damit rechnen konnte, dass sie verstanden wurde (abgeschwächte Vernehmungstheorie)

(2) Unter Abwesenden gelangt die Erklärung in den Machtbereich, wenn sie einem Empfangsboten ausgehändigt oder in eine Empfangsvorrichtung verbracht wird.

Zugangszeitpunkt ist allerdings erst, wenn mit Kenntnisnahme durch den Adressaten der Willenserklärung zu rechnen ist, es sei denn es findet eine tatsächliche Kenntnisnahme früher statt.

Definition:

Ein Empfangsbote ist eine Person, die nach der Verkehrsanschauung zur Entgegennahme von Willenserklärungen als geeignet und ermächtigt anzusehen ist oder vom Empfänger tatsächlich dazu bestellt ist. 

Beachte: Bei grundloser Annahmeverweigerung oder arglistiger Zugangsverweigerung wird der Zugang fingiert!!

